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§ 2
Gegenstand der Umlage

Die Gemeinde Südharz legt die Beiträge, die ihr aus ihrer ge-
setzlichen Mitgliedschaft in dem Unterhaltungsverband entste-
hen sowie die bei der Umlegung der Verbandsbeiträge entste-
henden Verwaltungskosten auf die Umlageschuldner um.

§ 3
Umlagepflicht

Die Umlagepflicht für den Flächenbeitrag besteht für alle Grund-
stücke des Gemeindegebiets mit Ausnahme derjenigen, die in 
Bundeswasserstraßen entwässern. Die Umlagepflicht für den 
Erschwernisbeitrag besteht für alle Grundstücke des Gemein-
degebiets, die nicht der Grundsteuer A unterliegen und die nicht 
in Bundeswasserstraßen entwässern.

§ 4
Umlageschuldner

(1) Umlageschuldner ist, wer im Erhebungszeitraum Eigentümer 
eines im Gemeindegebiet gelegenen, zum Verbandsgebiet ge-
hörenden Grundstückes ist.
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an 
die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.
(3) Wechselt im Verlauf des Erhebungszeitraumes die Person 
des Umlageschuldners, so geht die Umlagepflicht anteilig auf 
den neu eingetragenen Berechtigten über. Dabei beginnt die 
Umlagepflicht mit Beginn des Monats, der dem Monat folgt, in 
dem die Umschreibung im Grundbuch erfolgt.
(4) Ist der Umlageschuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 nicht zu 
ermitteln, so tritt derjenige, der im Erhebungszeitraum das 
Grundstück nutzt, ersatzweise zum vorrangig heranzuziehenden 
Umlageschuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 hinzu. Ein Umlage-
schuldner ist dann nicht zu ermitteln, wenn der Eigentümer oder 
der Erbbauberechtigte unter Heranziehung der grundstücksbe-
zogenen Unterlagen, einer Anfrage beim zuständigen Nachlass-
gericht und einer Einwohnermeldeauskunft nicht als Person und 
nicht mit zustellfähiger Adresse festgestellt werden kann. Dabei 
entspricht der Umstand, dass der Umlageschuldner nicht zu er-
mitteln ist, der Ungewissheit über die Feststellbarkeit des Pflich-
tigen des § 13 Abs. 1 Nr. 4 b) Satz 1, Satz 2 KAG-LSA.
(5) Die ersatzweise Heranziehung des Nutzers nach Abs. 4 be-
gründet keine eigene Umlageschuld.
(6) Mehrere für den gleichen Zeitraum heranzuziehende Umla-
geschuldner sind Gesamtschuldner. Mehrere Umlageschuldner 
nach Abs. 3 werden nebeneinander für ihre jeweilige Umlage-
schuld entsprechend des auf sie fallenden zeitlichen Anteils ge-
mäß Abs. 3 Satz 2 in Anspruch genommen.

§ 5
Entstehung der Umlageschuld, Erhebungszeitraum

(1) Die Umlageschuld entsteht mit Beginn des Kalenderjahres. 
Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.
(2) Die Festsetzung erfolgt durch Bescheid, der mit anderen 
Grundstücksabgaben oder Steuern zusammengefasst werden 
kann.

§ 6
Umlagemaßstab

1. Berechnungsgrundlage für die Umlage des Flächen- und 
Erschwernisbeitrages ist die Grundstücksfläche.

2. Der Anteil des Erschwernisbeitrages der Gemeinde Süd-
harz im Unterhaltungsverband „Wipper Weida“ beträgt laut 
Satzung des Verbandes 12 von Hundert.

Die Verwaltung informiert

Telefonnummer für Störungen  
im Trink- und Abwasserbereich  
der Gemeinde Südharz

Gemeinde Südharz
Rufbereitschaft für

Trinkwasser Uftrungen und
Abwasser Rottleberode + Stolberg

Tel.: 0160 99146662

Öffentliche Bekanntmachungen

Hinweis
Korrektur der Satzungen der Gemeinde Südharz zur Umlage 
der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes „Wipper 
Weida“, „Helme“ und „Selke/Obere Bode“ 2022.
Die Bekanntmachungen der Satzungen im Amtsblatt Nr. 12 
vom 16.06.2023 werden hiermit aufgehoben.

Satzung der Gemeinde Südharz zur Umlage 
der Verbandsbeiträge des  
Unterhaltungsverbandes  
„Wipper Weida“ 2022
Aufgrund des § 56 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt 
(WG LSA) vom 16. März 2011 (GVBI. LSA S. 492), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 07. Juli 2020 (GVBl. 
LSA S. 372, 374), der §§ 5, 8 des Kommunalverfassungsgeset-
zes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 
(GVBI. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 21. April 2023 (GVBl. LSA S. 209) und der §§ 1, 2 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 
(GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 15. Dezember 2020 (GVBl. LSA S. 712) hat der Gemeinderat 
in seiner Sitzung vom 31.05.2023 die folgende Satzung der Ge-
meinde Südharz zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhal-
tungsverbandes „Wipper Weida“ 2022 beschlossen.

§ 1
Allgemeines

(1) Die Gemeinde Südharz ist gemäß § 54 Abs. 3 WG LSA ge-
setzliches Mitglied in dem Unterhaltungsverband „Wipper Wei-
da“.
(2) Die Gemeinden des Unterhaltungsverbandes „Wipper Wei-
da“ haben auf Grundlage der §§ 28 Abs.1 des Gesetzes über 
Wasser und Bodenverbände (WVG), 55 WG LSA sowie der 
Satzung(en) des Unterhaltungsverbandes „Wipper Weida“ Bei-
träge zu leisten, die zur Erfüllung der Aufgaben des Verbandes 
erforderlich sind sowie die Kosten, die der Unterhaltungsver-
band „Wipper Weida“ nach § 56a WG LSA für die Unterhaltung 
der Gewässer erster Ordnung abzuführen hat.
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im 
bürgerlich-rechtlichen Sinn.
(4) Die Umlagen werden wie Gebühren nach dem Kommunalab-
gabengesetz erhoben.

Amtlicher TeilAmtlicher Teil
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§ 7
Umlagesatz

(1) Der Umlagesatz zur Umlage des Flächenbeitrages beträgt für 
das Kalenderjahr 2022 im Unterhaltungsverband „Wipper Wei-
da“:

als Flächenbeitragssatz: 10,13 €/ha Grundstücksflä-
che

was 0,001013 €/m² entspricht
Der Umlagesatz zur Umlage des Erschwernisbeitrages beträgt 
für das Kalenderjahr 2022 im Unterhaltungsverband „Wipper 
Weida“:
als Erschwernisbeitragssatz: 4,10 €/ha Grundstücksfläche
was 0,000410 €/m² entspricht

In den ausgewiesenen Flächenbeiträgen sind die bei der Um-
lage der Verbandsbeiträge entstehenden Verwaltungskosten in 
Höhe von 0,72 €/ha enthalten.
(2) Von einer Festsetzung, Erhebung oder Nachforderung der 
Umlage kann abgesehen werden, wenn diese niedriger als  
3,00 EUR ist.

§ 8
Fälligkeit

(1) Die Umlage wird einen Monat nach Bekanntgabe des Umla-
gebescheides gegenüber dem Umlageschuldner fällig.
(2) lm Abgabenbescheid kann bestimmt werden, dass er auch 
für zukünftige Zeitabschnitte gilt solange sich die Berechnungs-
grundlage nicht ändert.

§ 9
Auskunftspflichten

(1) Sind für die Erhebung und Bemessung der Umlage Auskünfte 
oder Unterlagen des Umlagepflichtigen notwendig, hat dieser 
die Auskünfte auf Aufforderung zu erteilen bzw. die Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen.
(2) Der Umlagepflichtige ist zur Mitwirkung bei der Ermittlung 
von notwendigen Angaben zur Umlagegrundlage verpflichtet. 
Er kommt der Mitwirkungspflicht insbesondere dadurch nach, 
dass er die für die Umlageermittlung erheblichen Tatsachen voll-
ständig und wahrheitsgemäß offen legt und die ihm bekannten 
Beweismittel angibt.
(3) Verweigert der Umlagepflichtige seine Mitwirkung oder teilt 
er nur unzureichende Angaben mit, so kann die Umlageveranla-
gung aufgrund einer Schätzung erfolgen.
(4) Die Umlageschuldner sind verpflichtet, Änderungen der für 
die Umlage relevanten Tatsachen (wie Eigentümerwechsel) der 
Gemeinde Südharz binnen eines Monats schriftlich anzuzeigen.
(5) Die Gemeinde Südharz ist berechtigt, an Ort und Stelle zu 
prüfen, ob die zur Feststellung der Umlage gemachten Angaben 
den Tatsachen entsprechen

§ 10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG LSA han-
delt, wer den Vorschriften des § 9 über die Auskunfts- und Mit-
wirkungspflichten vorsätzlich oder leichtfertig zuwiderhandelt, 
indem er Änderungen der für die Umlage relevanten Tatsachen 
nicht binnen einen Monats der Gemeinde Südharz anzeigt oder 
die für die Erhebung und Bemessung der Umlage notwendigen 
Angaben nicht oder nur unzureichend macht.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
10.000 € geahndet werden.

§ 11
Billigkeitsmaßnahmen

Die Umlage kann ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die 
Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner 
bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht ge-
fährdet erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles 
unbillig, kann sie ganz oder zum Teil erlassen werden.

§ 12
Datenverarbeitung

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden 
Umlageschuldner sowie zur Festsetzung und Erhebung der 
Umlage nach § 2 ist die Verarbeitung der hierfür erforderlichen 
personen- und grundstücksbezogenen Daten (Vor- und Zuna-
me der Umlagepflichtigen und deren Anschriften; Grundstücks-
bezeichnung nebst Größe und Grundbuchbezeichnung) durch 
die Gemeinde Südharz zulässig (Art. 4, 6 DS-GVO, § 4 Daten-
schutz-Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetz Sachsen-Anhalt, 
DSAG LSA vom 18.02.2020, GVBl. LSA 2020, S. 25, in der je-
weils gültigen Fassung).
(2) Die Gemeinde Südharz darf die für die Veranlagung der 
Grundsteuer bekannt gewordenen personen- und grundstücks-
bezogenen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen 
und sich die Informationen von den entsprechenden Ämtern 
(Finanz- und Steuer-, Liegenschafts-, Einwohnermelde- und 
Grundbuchamt) übermitteln lassen.

§ 13
In-Kraft-Treten

Die Satzung der Gemeinde Südharz zur Umlage der Verbands-
beiträge des Unterhaltungsverbandes „Wipper Weida“ 2022 tritt 
rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.

Südharz, 31.05.2023

Kohl
Bürgermeister

Satzung der Gemeinde Südharz zur Umlage 
der Verbandsbeiträge des  
Unterhaltungsverbandes „Helme“ 2022
Aufgrund des § 56 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt 
(WG LSA) vom 16. März 2011 (GVBI. LSA S. 492), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 07. Juli 2020 (GVBl. 
LSA S. 372, 374), der §§ 5, 8 des Kommunalverfassungsgeset-
zes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 
(GVBI. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 21. April 2023 (GVBl. LSA S. 209) und der §§ 1, 
2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt  
(KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. De-
zember 1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Artikel 1  
des Gesetzes vom 15. Dezember 2020 (GVBl. LSA S. 712) hat 
der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 31.05.2023 die folgende 
Satzung der Gemeinde Südharz zur Umlage der Verbandsbei-
träge des Unterhaltungsverbandes „Helme“ 2022 beschlossen.

§ 1
Allgemeines

(1) Die Gemeinde Südharz ist gemäß § 54 Abs. 3 WG LSA ge-
setzliches Mitglied in dem Unterhaltungsverband „Helme“.
(2) Die Gemeinden des Unterhaltungsverbandes „Helme“ haben 
auf Grundlage der §§ 28 Abs.1 des Gesetzes über Wasser und 
Bodenverbände (WVG), 55 WG LSA sowie der Satzung(en) des 
Unterhaltungsverbandes „Helme“ Beiträge zu leisten, die zur Er-
füllung der Aufgaben des Verbandes erforderlich sind sowie die 
Kosten, die der Unterhaltungsverband „Helme“ nach § 56a WG 
LSA für die Unterhaltung der Gewässer erster Ordnung abzu-
führen hat.
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im 
bürgerlich-rechtlichen Sinn.
(4) Die Umlagen werden wie Gebühren nach dem Kommunalab-
gabengesetz erhoben.
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als Flächenbeitragssatz: 11,64 €/ha Grundstücksflä-
che

was 0,001164 €/m² entspricht
Der Umlagesatz zur Umlage des Erschwernisbeitrages beträgt 
für das Kalenderjahr 2022 im Unterhaltungsverband „Helme“:
als Erschwernisbeitragssatz: 7,63 €/ha Grundstücksfläche
was 0,000763 €/m² entspricht
In dem ausgewiesenen Flächenbeitrag sind die bei der Umlage 
der Verbandsbeiträge entstehenden Verwaltungskosten in Höhe 
von 0,72 €/ha enthalten.
(2) Von einer Festsetzung, Erhebung oder Nachforderung der 
Umlage kann abgesehen werden, wenn diese niedriger als  
3,00 EUR ist.

§ 8
Fälligkeit

(1) Die Umlage wird einen Monat nach Bekanntgabe des Umla-
gebescheides gegenüber dem Umlageschuldner fällig.
(2) lm Abgabenbescheid kann bestimmt werden, dass er auch 
für zukünftige Zeitabschnitte gilt solange sich die Berechnungs-
grundlage nicht ändert.

§ 9
Auskunftspflichten

(1) Sind für die Erhebung und Bemessung der Umlage Auskünfte 
oder Unterlagen des Umlagepflichtigen notwendig, hat dieser 
die Auskünfte auf Aufforderung zu erteilen bzw. die Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen.
(2) Der Umlagepflichtige ist zur Mitwirkung bei der Ermittlung 
von notwendigen Angaben zur Umlagegrundlage verpflichtet. 
Er kommt der Mitwirkungspflicht insbesondere dadurch nach, 
dass er die für die Umlageermittlung erheblichen Tatsachen voll-
ständig und wahrheitsgemäß offen legt und die ihm bekannten 
Beweismittel angibt.
(3) Verweigert der Umlagepflichtige seine Mitwirkung oder teilt 
er nur unzureichende Angaben mit, so kann die Umlageveranla-
gung aufgrund einer Schätzung erfolgen.
(4) Die Umlageschuldner sind verpflichtet, Änderungen der für 
die Umlage relevanten Tatsachen (wie Eigentümerwechsel) der 
Gemeinde Südharz binnen eines Monats schriftlich anzuzeigen.
(5) Die Gemeinde Südharz ist berechtigt, an Ort und Stelle zu 
prüfen, ob die zur Feststellung der Umlage gemachten Angaben 
den Tatsachen entsprechen

§ 10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG LSA han-
delt, wer den Vorschriften des § 9 über die Auskunfts- und Mit-
wirkungspflichten vorsätzlich oder leichtfertig zuwiderhandelt, 
indem er Änderungen der für die Umlage relevanten Tatsachen 
nicht binnen einen Monats der Gemeinde Südharz anzeigt oder 
die für die Erhebung und Bemessung der Umlage notwendigen 
Angaben nicht oder nur unzureichend macht.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
10.000 € geahndet werden.

§ 11
Billigkeitsmaßnahmen

Die Umlage kann ganz oder teilweise gestundet werden, wenn 
die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den 
Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stun-
dung nicht gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage 
des Einzelfalles unbillig, kann sie ganz oder zum Teil erlassen 
werden.

§ 12
Datenverarbeitung

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden 
Umlageschuldner sowie zur Festsetzung und Erhebung der 
Umlage nach § 2 ist die Verarbeitung der hierfür erforderlichen 

§ 2
Gegenstand der Umlage

Die Gemeinde Südharz legt die Beiträge, die ihr aus ihrer ge-
setzlichen Mitgliedschaft in dem Unterhaltungsverband entste-
hen sowie die bei der Umlegung der Verbandsbeiträge entste-
henden Verwaltungskosten auf die Umlageschuldner um.

§ 3
Umlagepflicht

Die Umlagepflicht für den Flächenbeitrag besteht für alle Grund-
stücke des Gemeindegebiets mit Ausnahme derjenigen, die in 
Bundeswasserstraßen entwässern. Die Umlagepflicht für den 
Erschwernisbeitrag besteht für alle Grundstücke des Gemein-
degebiets, die nicht der Grundsteuer A unterliegen und die nicht 
in Bundeswasserstraßen entwässern.

§ 4
Umlageschuldner

(1) Umlageschuldner ist, wer im Erhebungszeitraum Eigentümer 
eines im Gemeindegebiet gelegenen, zum Verbandsgebiet ge-
hörenden Grundstückes ist.
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an 
die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.
(3) Wechselt im Verlauf des Erhebungszeitraumes die Person 
des Umlageschuldners, so geht die Umlagepflicht anteilig auf 
den neu eingetragenen Berechtigten über. Dabei beginnt die 
Umlagepflicht mit Beginn des Monats, der dem Monat folgt, in 
dem die Umschreibung im Grundbuch erfolgt.
(4) Ist der Umlageschuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 nicht zu 
ermitteln, so tritt derjenige, der im Erhebungszeitraum das 
Grundstück nutzt, ersatzweise zum vorrangig heranzuziehenden 
Umlageschuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 hinzu. Ein Umlage-
schuldner ist dann nicht zu ermitteln, wenn der Eigentümer oder 
der Erbbauberechtigte unter Heranziehung der grundstücksbe-
zogenen Unterlagen, einer Anfrage beim zuständigen Nachlass-
gericht und einer Einwohnermeldeauskunft nicht als Person und 
nicht mit zustellfähiger Adresse festgestellt werden kann. Dabei 
entspricht der Umstand, dass der Umlageschuldner nicht zu er-
mitteln ist, der Ungewissheit über die Feststellbarkeit des Pflich-
tigen des § 13 Abs. 1 Nr. 4 b) Satz 1, Satz 2 KAG-LSA.
(5) Die ersatzweise Heranziehung des Nutzers nach Abs. 4 be-
gründet keine eigene Umlageschuld.
(6) Mehrere für den gleichen Zeitraum heranzuziehende Umla-
geschuldner sind Gesamtschuldner. Mehrere Umlageschuldner 
nach Abs. 3 werden nebeneinander für ihre jeweilige Umlage-
schuld entsprechend des auf sie fallenden zeitlichen Anteils ge-
mäß Abs. 3 Satz 2 in Anspruch genommen.

§ 5
Entstehung der Umlageschuld, Erhebungszeitraum

(1) Die Umlageschuld entsteht mit Beginn des Kalenderjahres. 
Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.
(2) Die Festsetzung erfolgt durch Bescheid, der mit anderen 
Grundstücksabgaben oder Steuern zusammengefasst werden 
kann.

§ 6
Umlagemaßstab

1. Berechnungsgrundlage für die Umlage des Flächen- und 
Erschwernisbeitrages ist die Grundstücksfläche.

2. Der Anteil des Erschwernisbeitrages der Gemeinde Südharz 
im Unterhaltungsverband „Helme“ beträgt laut Satzung des 
Verbandes 12 von Hundert.

§ 7
Umlagesatz

(1) Der Umlagesatz zur Umlage des Flächenbeitrages beträgt für 
das Kalenderjahr 2022 im Unterhaltungsverband „Helme“:
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§ 2
Gegenstand der Umlage

Die Gemeinde Südharz legt die Beiträge, die ihr aus ihrer ge-
setzlichen Mitgliedschaft in dem Unterhaltungsverband entste-
hen sowie die bei der Umlegung der Verbandsbeiträge entste-
henden Verwaltungskosten auf die Umlageschuldner um.

§ 3
Umlagepflicht

Die Umlagepflicht für den Flächenbeitrag besteht für alle Grund-
stücke des Gemeindegebiets mit Ausnahme derjenigen, die in 
Bundeswasserstraßen entwässern. Die Umlagepflicht für den 
Erschwernisbeitrag besteht für alle Grundstücke des Gemein-
degebiets, die nicht der Grundsteuer A unterliegen und die nicht 
in Bundeswasserstraßen entwässern.

§ 4
Umlageschuldner

(1) Umlageschuldner ist, wer im Erhebungszeitraum Eigentümer 
eines im Gemeindegebiet gelegenen, zum Verbandsgebiet ge-
hörenden Grundstückes ist.
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt an 
die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.
(3) Wechselt im Verlauf des Erhebungszeitraumes die Person 
des Umlageschuldners, so geht die Umlagepflicht anteilig auf 
den neu eingetragenen Berechtigten über. Dabei beginnt die 
Umlagepflicht mit Beginn des Monats, der dem Monat folgt, in 
dem die Umschreibung im Grundbuch erfolgt.
(4) Ist der Umlageschuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 nicht zu 
ermitteln, so tritt derjenige, der im Erhebungszeitraum das 
Grundstück nutzt, ersatzweise zum vorrangig heranzuziehenden 
Umlageschuldner nach Abs. 1 oder Abs. 2 hinzu. Ein Umlage-
schuldner ist dann nicht zu ermitteln, wenn der Eigentümer oder 
der Erbbauberechtigte unter Heranziehung der grundstücksbe-
zogenen Unterlagen, einer Anfrage beim zuständigen Nachlass-
gericht und einer Einwohnermeldeauskunft nicht als Person und 
nicht mit zustellfähiger Adresse festgestellt werden kann. Dabei 
entspricht der Umstand, dass der Umlageschuldner nicht zu er-
mitteln ist, der Ungewissheit über die Feststellbarkeit des Pflich-
tigen des § 13 Abs. 1 Nr. 4 b) Satz 1, Satz 2 KAG-LSA.
(5) Die ersatzweise Heranziehung des Nutzers nach Abs. 4 be-
gründet keine eigene Umlageschuld.
(6) Mehrere für den gleichen Zeitraum heranzuziehende Umla-
geschuldner sind Gesamtschuldner. Mehrere Umlageschuldner 
nach Abs. 3 werden nebeneinander für ihre jeweilige Umlage-
schuld entsprechend des auf sie fallenden zeitlichen Anteils ge-
mäß Abs. 3 Satz 2 in Anspruch genommen.

§ 5
Entstehung der Umlageschuld, Erhebungszeitraum

(1) Die Umlageschuld entsteht mit Beginn des Kalenderjahres. 
Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.
(2) Die Festsetzung erfolgt durch Bescheid, der mit anderen Grund-
stücksabgaben oder Steuern zusammengefasst werden kann.

§ 6
Umlagemaßstab

1. Berechnungsgrundlage für die Umlage des Flächen- und 
Erschwernisbeitrages ist die Grundstücksfläche.

2. Der Anteil des Erschwernisbeitrages der Gemeinde Süd-
harz im Unterhaltungsverband „Selke/Obere Bode“ beträgt 
laut Satzung des Verbandes 12 von Hundert.

§ 7
Umlagesatz

(1) Der Umlagesatz zur Umlage des Flächenbeitrages beträgt für 
das Kalenderjahr 2022 im Unterhaltungsverband „Selke/Obere 
Bode“:

personen- und grundstücksbezogenen Daten (Vor- und Zuna-
me der Umlagepflichtigen und deren Anschriften; Grundstücks-
bezeichnung nebst Größe und Grundbuchbezeichnung) durch 
die Gemeinde Südharz zulässig (Art. 4, 6 DS-GVO, § 4 Daten-
schutz-Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetz Sachsen-Anhalt, 
DSAG LSA vom 18.02.2020, GVBl. LSA 2020, S. 25, in der je-
weils gültigen Fassung).
(2) Die Gemeinde Südharz darf die für die Veranlagung der 
Grundsteuer bekannt gewordenen personen- und grundstücks-
bezogenen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen 
und sich die Informationen von den entsprechenden Ämtern 
(Finanz- und Steuer-, Liegenschafts-, Einwohnermelde- und 
Grundbuchamt) übermitteln lassen.

§ 13
In-Kraft-Treten

Die Satzung der Gemeinde Südharz zur Umlage der Verbands-
beiträge des Unterhaltungsverbandes „Helme“ 2022 tritt rück-
wirkend zum 01.01.2022 in Kraft.

Südharz, 31.05.2023

Kohl
Bürgermeister

Satzung der Gemeinde Südharz zur Umlage 
der Verbandsbeiträge des  
Unterhaltungsverbandes  
„Selke/Obere Bode“ 2022
Aufgrund des § 56 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt 
(WG LSA) vom 16. März 2011 (GVBI. LSA S. 492), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 07. Juli 2020 (GVBl. 
LSA S. 372, 374), der §§ 5, 8 des Kommunalverfassungsgeset-
zes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 
(GVBI. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 21. April 2023 (GVBl. LSA S. 209) und der §§ 1, 2 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt  
(KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. De-
zember 1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Artikel 1  
des Gesetzes vom 15. Dezember 2020 (GVBl. LSA S. 712) hat 
der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 31.05.2023 die folgende 
Satzung der Gemeinde Südharz zur Umlage der Verbandsbei-
träge des Unterhaltungsverbandes „Selke/ Obere Bode“ 2022 
beschlossen.

§ 1
Allgemeines

(1) Die Gemeinde Südharz ist gemäß § 54 Abs. 3 WG LSA ge-
setzliches Mitglied in dem Unterhaltungsverband „Selke/Obere 
Bode“.
(2) Die Gemeinden des Unterhaltungsverbandes „Selke/Obe-
re Bode“ haben auf Grundlage der §§ 28 Abs.1 des Gesetzes 
über Wasser und Bodenverbände (WVG), 55 WG LSA sowie der 
Satzung(en) des Unterhaltungsverbandes „Selke/Obere Bode“ 
Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung der Aufgaben des Verban-
des erforderlich sind sowie die Kosten, die der Unterhaltungs-
verband „Selke/Obere Bode“ nach § 56a WG LSA für die Unter-
haltung der Gewässer erster Ordnung abzuführen hat.
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im 
bürgerlich-rechtlichen Sinn.
(4) Die Umlagen werden wie Gebühren nach dem Kommunalab-
gabengesetz erhoben.
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personen- und grundstücksbezogenen Daten (Vor- und Zuna-
me der Umlagepflichtigen und deren Anschriften; Grundstücks-
bezeichnung nebst Größe und Grundbuchbezeichnung) durch 
die Gemeinde Südharz zulässig (Art. 4, 6 DS-GVO, § 4 Daten-
schutz-Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetz Sachsen-Anhalt, 
DSAG LSA vom 18.02.2020, GVBl. LSA 2020, S. 25, in der je-
weils gültigen Fassung).
(2) Die Gemeinde Südharz darf die für die Veranlagung der 
Grundsteuer bekannt gewordenen personen- und grundstücks-
bezogenen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen 
und sich die Informationen von den entsprechenden Ämtern 
(Finanz- und Steuer-, Liegenschafts-, Einwohnermelde- und 
Grundbuchamt) übermitteln lassen.

§ 13
In-Kraft-Treten

Die Satzung der Gemeinde Südharz zur Umlage der Verbands-
beiträge des Unterhaltungsverbandes „Selke/Obere Bode“ 2022 
tritt rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.

Südharz, 31.05.2023

Kohl
Bürgermeister

Hinweis auf die Sitzung des Bau- und  
Vergabeausschusses der  
Gemeinde Südharz am 15.08.2023
Am Dienstag, dem 15.08.2023 findet die Sitzung des Bau- 
und Vergabeausschusses der Gemeinde Südharz statt.
Die Einzelheiten zu dieser öffentlichen/nichtöffentlichen Ta-
gung (Ort, Zeit, Tagesordnung) finden Sie auf der Internetsei-
te der Gemeinde Südharz unter www.gemeinde-südharz.de 
(Verwaltung/Politik/Ratsinformationssystem).
Für weitere Fragen steht der Sitzungsdienst unter der Tele-
fonnummer:
034651 389333 oder E-Mail: Sitzungsdienst@rossla.de zur 
Verfügung.

Hinweis auf die Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses der  
Gemeinde Südharz am 22.08.2023
Am Dienstag, dem 22.08.2023 findet die Sitzung des Haupt- 
und Finanzausschusses der Gemeinde Südharz statt.
Die Einzelheiten zu dieser öffentlichen/nichtöffentlichen Ta-
gung (Ort, Zeit, Tagesordnung) finden Sie auf der Internetsei-
te der Gemeinde Südharz unter
www.gemeinde-südharz.de (Verwaltung/Politik/Ratsinforma-
tionssystem).
Für weitere Fragen steht der Sitzungsdienst unter der Tele-
fonnummer:
034651 389333 oder E-Mail: Sitzungsdienst@rossla.de zur 
Verfügung.

als Flächenbeitragssatz: 9,82 €/ha Grundstücksfläche
was 0,000982 €/m² entspricht

Der Umlagesatz zur Umlage des Erschwernisbeitrages beträgt 
für das Kalenderjahr 2022 im Unterhaltungsverband „Selke/
Obere Bode“:

als Erschwernisbeitragssatz: 2,31 €/ha Grundstücksfläche
was 0,000231 €/m² entspricht

In dem ausgewiesenen Flächenbeitrag sind die bei der Umlage 
der Verbandsbeiträge entstehenden Verwaltungskosten in Höhe 
von 0,72 €/ha enthalten.
(2) Von einer Festsetzung, Erhebung oder Nachforderung der 
Umlage kann abgesehen werden, wenn diese niedriger als  
3,00 EUR ist.

§ 8
Fälligkeit

(1) Die Umlage wird einen Monat nach Bekanntgabe des Umla-
gebescheides gegenüber dem Umlageschuldner fällig.
(2) lm Abgabenbescheid kann bestimmt werden, dass er auch 
für zukünftige Zeitabschnitte gilt solange sich die Berechnungs-
grundlage nicht ändert.

§ 9
Auskunftspflichten

(1) Sind für die Erhebung und Bemessung der Umlage Auskünfte 
oder Unterlagen des Umlagepflichtigen notwendig, hat dieser 
die Auskünfte auf Aufforderung zu erteilen bzw. die Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen.
(2) Der Umlagepflichtige ist zur Mitwirkung bei der Ermittlung 
von notwendigen Angaben zur Umlagegrundlage verpflichtet. 
Er kommt der Mitwirkungspflicht insbesondere dadurch nach, 
dass er die für die Umlageermittlung erheblichen Tatsachen voll-
ständig und wahrheitsgemäß offen legt und die ihm bekannten 
Beweismittel angibt.
(3) Verweigert der Umlagepflichtige seine Mitwirkung oder teilt 
er nur unzureichende Angaben mit, so kann die Umlageveranla-
gung aufgrund einer Schätzung erfolgen.
(4) Die Umlageschuldner sind verpflichtet, Änderungen der für 
die Umlage relevanten Tatsachen (wie Eigentümerwechsel) der 
Gemeinde Südharz binnen eines Monats schriftlich anzuzeigen.
(5) Die Gemeinde Südharz ist berechtigt, an Ort und Stelle zu 
prüfen, ob die zur Feststellung der Umlage gemachten Angaben 
den Tatsachen entsprechen.

§ 10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG LSA han-
delt, wer den Vorschriften des § 9 über die Auskunfts- und Mit-
wirkungspflichten vorsätzlich oder leichtfertig zuwiderhandelt, 
indem er Änderungen der für die Umlage relevanten Tatsachen 
nicht binnen einen Monats der Gemeinde Südharz anzeigt oder 
die für die Erhebung und Bemessung der Umlage notwendigen 
Angaben nicht oder nur unzureichend macht.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
10.000 € geahndet werden.

§ 11
Billigkeitsmaßnahmen

Die Umlage kann ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die 
Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner 
bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht ge-
fährdet erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles 
unbillig, kann sie ganz oder zum Teil erlassen werden.

§ 12
Datenverarbeitung

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden 
Umlageschuldner sowie zur Festsetzung und Erhebung der 
Umlage nach § 2 ist die Verarbeitung der hierfür erforderlichen 
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Informationen zu den Satzungsänderungen und der Übertragung der Abwasser- und  
Niederschlagswasserentsorgung der Ortsteile Rottleberode, Stolberg und Schwenda  
sowie der Trinkwasserversorgung des Ortsteiles Uftrungen
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Ortsteile Rottleberode, Stolberg, Schwenda und Uftrungen,
der Gemeinderat der Gemeinde Südharz hat in seiner Sitzung am 31.05.2023 die Änderung der Gebühren für Trinkwasser, Ab-
wasser und Niederschlagswasser beschlossen.
Zudem wurde die Übergabe für die Bereiche Abwasser- und Niederschlagswasserentsorgung sowie die Trinkwasserversorgung 
an den Wasserverband „Südharz“, am Brühl 7 in 06526 Sangerhausen zum 31.08.2023 beschlossen.
Was bedeutet das für Sie?

Abwasserentsorgung für Rottleberode und Stolberg sowie Trinkwasserversorgung für Uftrungen
Sie erhalten bis Mitte August einen neuen Vorauszahlungsbescheid je Verbrauchsstelle, welcher die geänderten Gebühren gemäß 
der Satzung ausweist. Die Höhe der Abschläge ändert sich für Sie nicht.
Im Anhang dieses Bescheides senden wir Ihnen zudem eine Kundenselbstablesung für Ihre jeweilige Verbrauchsstelle mit der 
Bitte um Ablesung Ihres Wasserzählers zum Stichtag 31.08.2023.
Durch die Gemeinde Südharz erfolgt zum Stichtag eine automatische Verbrauchshochrechnung, die eine Abgrenzung der Ge-
bührenzeiträume sicherstellt.
Den Endabrechnungsbescheid für den Zeitraum Januar bis August 2023 senden wir Ihnen im Anschluss an die Ablesung zu. Für 
den Folgezeitraum September bis Dezember 2023 erhalten Sie vom Wasserverband „Südharz“ einen neuen Bescheid.

Niederschlagswasser für Rottleberode, Stolberg und Schwenda
Sie erhalten in den nächsten Wochen von der Gemeinde Südharz automatisch einen Abrechnungsbescheid zum Stichtag am 
31.08.2023, der die neuen Gebühren gemäß der Satzung ausweist.
Für den Folgezeitraum September bis Dezember 2023 erhalten Sie vom Wasserverband „Südharz“ einen neuen Bescheid.

Für Ihre Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gern zu Verfügung.
Gemeinde Südharz Wasserverband Südharz

Telefonisch 034651 389-353 03464 277-190
per Mail steuern@rossla.de info@wasser-suedharz.de
persönlich Wilhelmstraße 4 Am Brühl 7

06536 Südharz 06526 Sangerhausen

Mit freundlichen Grüßen

Gemeinde Südharz
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Ortschaft Breitungen

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
jeden Freitag von 16:00 - 18:00 Uhr
im Büro des Ortsbürgermeisters, Käsereistraße 2
06536 Südharz

Die Jagdgenossenschaft Breitungen  
hat in ihrer diesjährigen  
Mitgliederversammlung am 
24.06.2023 folgende Beschlüsse  
gefasst
Beschluss 1: Entlastung der Kassenprüfer:
Die Jagdgenossenschaftsversammlung hat die Entlastung 
der Kassenprüfer einstimmig beschlossen.

Beschluss 2: Neuwahlen des Vorstandes:
Die Jagdgenossenschaftsversammlung hat folgende Perso-
nen für den Vorstand einstimmig gewählt:
Andreas Bauer - Vorstandsvorsitzender
Franziska Krämer - Stellvertr. Vorsitzender + Schriftführerin
Stefan Fauck - Finanzen/Kassierer
Elke Weinelt - Beisitzerin
Frank Wagner - Beisitzer
Ralf Karpe - Beisitzer
Holger Ehrich - Beisitzer
Kassenprüfer: Thea Fischer und Gudrun Lüpke
Verwendung Reinerlös 2022/2023:

Die Jagdgenossenschaftsversammlung hat verkündet, dass 
eine Spende i.H.v. 250 € an die FFW Breitungen sowie wei-
tere 250 € an die Kirchengemeinde ausgezahlt worden sind.
Auszahlung:
Innerhalb der 4 Wochenfrist, wie zur Versammlung vorgetra-
gen, wurden keine Auszahlungsanträge gestellt.

Die Jagdgenossenschaft Breitungen bedankt sich nochmal 
recht herzlich bei der Gaststätte „Grüner Zweig“ für die Be-
wirtung, bei der Jagdhornbläsergruppe Rosperwenda für die 
musikalische Darbietung sowie bei der Pachtgemeinschaft 
für die Bereitstellung des Wildbratens.

Der Vorstand
der Jagdgenossenschaft Breitungen

Aus den Ortschaften

Ortschaft Bennungen

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
nach vorheriger Absprache
Tel.: 0151 16177138
im Büro des Ortsbürgermeisters, Halle-Kasseler-Str. 215, 
06536 Südharz

Ortschaft Breitenstein

Bürgersprechstunde Termine 2023
Jeden zweiten Dienstag von 16 bis 18 Uhr
01. August
15. August
29. August
12. September
26. September
10. Oktober
24. Oktober
07. November
21. November
05. Dezember
Anfragen bitte ausschließlich während der Sprechstunde!
Achtung:
die Bürgersprechstunde findet in meinen Geschäftsräumen
Am Schützenplatz 110
Breitenstein
statt.

René Schröder
Ortsbürgermeister

Wir gratulieren

Korrektur

Wir gratulieren  
zur Eisernen Hochzeit am

02.08.
Frau Karla und Herrn Helmut Blume

Südharz OT Rottleberode

30.08.
Frau Regina und Herrn Werner Fröhlich

Südharz OT Breitenstein

Einladung zum Seniorennachmittag
Am Freitag, dem 25.08.2023, findet der diesjährige Breitun-
ger Seniorennachmittag statt.
Hierzu sind alle Seniorinnen und Senioren recht herzlich 
eingeladen.
Beginn ist 15:00 Uhr in der Gemeinde Breitungen mit Kaf-
fee und Kuchen. Zum Abend gibt es noch leckere Würstchen 
vom Grill.
Wir bitten um Anmeldung bis spätestens 20.08.2023 bei 
Marion Karpe (Tel.: 034651 33080).
Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag in geselliger 
Runde mit vielen Gästen.

Der Heimatverein Breitungen e. V.
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Ortschaft Dietersdorf

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
jeden Donnerstag von 18:00 - 19:00 Uhr
im Büro des Ortsbürgermeisters, Hintere Dorfstraße 8, 06536 
Südharz oder nach vorheriger telefonischer Absprache
Tel.: 0170 2720782

Ortschaft Drebsdorf

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
nach vorheriger telefonischer Absprache
Tel.: 034656 31333 oder 0152 32079881

Ortschaft Hainrode

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
jeden 1. Mittwoch im Monat von 17:00 - 18:00 Uhr oder nach 
Vereinbarung im Büro des Ortsbürgermeisters, Hainröder 
Hauptstraße 44, 06536 Südharz

Ortschaft Hayn (Harz)

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
nach vorheriger telefonischer Absprache unter
0151 16177130

Ortschaft Kleinleinungen

Sprechzeiten Ortsbürgermeisterin
nach telefonischer Absprache unter 034656 994835

Ortschaft Questenberg

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
nach vorheriger telefonischer Vereinbarung
Tel.: 034651 32156 oder 0171 4557024

Ortschaft Roßla

Sprechzeiten Ortsbürgermeisterin
nach vorheriger telefonischer Vereinbarung
Tel.: 0176 62844873

Ortschaft Rottleberode

Sprechzeiten Ortsbürgermeisterin
jeden 1. Dienstag des Monats von 16:00 bis 17:30 Uhr.
In dringenden Angelegenheiten telefonisch 034653 83362

Familiensporttag

Wann? 26. August 2023, ab 10.00 Uhr
Wo? Sportzentrum Rottleberode
Wer? Alle Kinder mit ihren Eltern, Großeltern, Ge-

schwistern, Onkeln und Tanten, die Lust am 
Sport und Spiel haben

Egal welches Alter, für jeden ist etwas dabei!

Stationsbetrieb in der Zeit 
von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr
->  Bewegungsparcours, Torwand-

schießen, Angelwerfen

->  Tischtennisübungen, Turnschuhe 
für die Halle mitbringen!

->  Bogenschießen, Zielspritzen,  
 Schraubendrehen

-> Quiz und Erste-Hilfe-Maßnahmen

->  Ab ca. 13.30 Uhr findet die  
 Siegerehrung statt.

Für die Kinder

Für Speisen und 
Getränke ist gesorgt.

kostenlos
Stellt euch dem Familienwettkampf, bei dem der Spaß im 
Vordergrund steht.
Zu den sportlichen Aktivitäten laden herzlich ein: ITE „Thyra-
Kids“ und ortsansässige Vereine

Bewegungsparcours, Torwand-

Zu den sportlichen Aktivitäten laden herzlich ein: ITE „Thyra-



Südharz Nr. 16/2023Seite 34

Rückblick auf das Schützenfest 2023  
in Uftrungen
Wir möchten uns bei allen, die sich am diesjährigen Schüt-
zenfest beteiligt haben, ganz herzlich bedanken!
Uftrunger Vereine: Der Männerchor, die Freiwillige Feuerwehr, 
die Angler, die Jäger, die Jagdhelfer, der VfB Uftrungen, der 
KTU, die Jukitz und Uffstock.
Befreundete Schützenvereine: Roßla, Schwenda, Dieters-
dorf, Sangerhausen, Berga, Beyernaumburg sowie bei der 
Freiwilligen Feuerwehr Rottleberode, die uns mit Speisen 
und Getränken versorgte.
Wie alle Jahre wurde morgens ab 7.00 Uhr von den Jagd-
hornbläser St. Hubertus Südharz zum Wecken geblasen und 
damit das Schützenfest eingeleitet. Hierbei und auch beim 
Umzug wurden vom Landwirtschaftsbetrieb Stefan Schulze 
Planwagen und Kutsche zur Verfügung gestellt. Dafür möch-
ten wir auch unseren herzlichsten Dank aussprechen. Nach 
dem Umzug wurden die Pokale an die besten Vereine über-
geben und weitere Auszeichnungen vorgenommen.
Für das Platzkonzert unter den Linden mit den Südharzmusi-
kanten hätten wir gerne mehr Gäste begrüßt. Kaffee und der 
selbst gebackene Kuchen hätte auf jeden Fall gereicht!
Am Abend war dann die Bekanntgabe der diesjährigen 
Schützenkönige:
Schützenkönigin Angelika Schneider
Schützenkönig Nick Reichow
Bürgerkönig Michael Zerjadtke
Besonders gefreut hat uns die zahlreiche Beteiligung (17 In-
teressenten) beim Bürgerkönigschießen.
Mit einer“Wunschmusikdisko“ und einem kleinen Feuerwerk 
fand der Tag seinen Abschluss!
Das Hähnekrähen am zeitigen Sonntagvormittag lockte die 
Geflügelzüchter aus nah und fern auf den Heerstall. Auch 
hier sei allen Beteiligten ein „Danke“ ausgesprochen.

Die alten und neuen Schützenkönige

Ortschaft Schwenda

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
Die Sprechstunde findet nach vorheriger telefonischer Ab-
sprache unter der Tel.-Nr. 0160/66 90 638 jeden 2. und  
4. Dienstag im Monat von 18:45 - 19:45 Uhr im Gemeindebü-
ro, Alte Pfarrgasse 1statt.

Ortschaft Stolberg (Harz)

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
jeden Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr und nach vorheriger Anfra-
ge im Rathaus, Markt 1, 06536 Südharz

Änderung der Öffnungszeiten  
der Bibliothek Rottleberode

Werte Leserinnen und Leser,

die Gemeindebibliothek „Lesepunkt“ Rottleberode, 
Neue Straße 3, hat ab September 2023 geänderte 
Öffnungszeiten.
Die Bibliothek ist jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet.

S. Bauersfeld

Sehr geehrte Einwohnerinnen und 
Einwohner,
aus Anlass des Stolberger Lerchenfestes am 12.08. und 
13.08.2023 wird die Rittergasse ab Markt bis zu „Sonjas 
Café“ für den Durchgangsverkehr in der Zeit von Sams-
tag, den 12.08.23, 7:00 Uhr bis Sonntag, den 13.08.23, 
19:00 Uhr gesperrt sein.
Eine Umleitung ist über das Hainfeld möglich.

Ortschaft Uftrungen

Sprechzeiten des Ortsbürgermeisters
jeden 1. Mittwoch im Monat von 17:00 – 19:00 Uhr
im Büro des Ortsbürgermeisters
Uftrunger Hauptstraße 50
oder gern nach Vereinbarung unter Tel.: 0174 2067529
bzw. per E-Mail an: uftrungen@freenet.de

Grüße zum Schulanfang

online buchen: anzeigen.wittich.de

SüdharzSüdharz
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Was ist wann geöffnet?

Öffnungszeiten
Museen, Ausflugsziele, Kultur und Mitmach-Angebote
www.gemeinde-suedharz.de/Tourismus
www.gemeinde-suedharz.de/Veranstaltungskalender
(Stand der Information: 28.06.2023, Änderungen – auch kurz-
fristig – und Irrtümer vorbehalten.)

Museum ALTE MÜNZE und Tourist-Information
Niedergasse 19, Eingang Niedergasse 17, 06536 Südharz | 
Stadt Stolberg (Harz)
Tel. (034654) 454, E-Mail: TI@rossla.de

01.04.2023 – 31.10.2023
Täglich 10:00–17:00 Uhr
Stadtführung für Einzelgäste samstags um 10:00 Uhr,
buchbar vor Ort in der Tourist-Information in Stolberg oder
online auf: buchen.proharztours.de, 6 € pro Person

Schauprägen zum Lerchenfest im Museum Alte Münze 
am 12 + 13.08.2023 von 11:00 bis 16:00 Uhr
Aktuelle Öffnungszeiten und Angebote:
https://gemeinde-suedharz.de/tourismus/tourist-information
https://gemeinde-suedharz.de/museum-
alte-muenze-stolberg
SCHLOSS Stolberg
Schlossberg 1, 06536 Südharz | Stadt Stolberg (Harz)
Tel. (0151) 161 77 131 oder (034654) 454, 
E-Mail: TI@rossla.de

01.04.2023 – 31.10.2023
Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen: 10:00–17:00 Uhr
Montags geschlossen.
Abendführung für Einzelgäste freitags um 20:00 Uhr,
buchbar in der Tourist-Information in Stolberg oder online auf: 
buchen.proharztours.de, 6 € pro Person
Aktuelle Öffnungszeiten und Angebote: 
https://gemeinde-suedharz.de/schloss-stolberg

Museum KLEINES BÜRGERHAUS
Rittergasse 14, 06536 Südharz | Stadt Stolberg (Harz)
Tel. (034654) 85955 oder (034654) 454

01.05.2023 – 31.10.2023
Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen: 13:00–16:00 Uhr
Aktuelle Öffnungszeiten: 
https://gemeinde-suedharz.de/
museum-kleines-buergerhaus
JOSEPHSKREUZ auf dem Großen Auerberg, Josephshöhe 1
Tel. 0151 161 77 149 oder (034654) 454

01.04.2023 – 31.10.2023
Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen: 10:00–17:00 Uhr
Samstag: 10:00-18:00 Uhr
Letzter Einlass: 15 Minuten vor Schließung
Witterungsbedingt (Starkregen, Sturm usw.) kann eine kurz-
fristige Schließung aus Sicherheitsgründen notwendig wer-
den. Bitte beachten Sie die aktuellen Aushänge und Änderun-
gen der Öffnungszeit.
Aktuelle Öffnungszeiten: 
https://gemeinde-suedharz.de/josephskreuz

KARSTSCHAUHÖHLE HEIMKEHLE
An der Heimkehle 3, 06536 Südharz | OT Uftrungen
Tel. (034653) 305 oder (034654) 454, 
E-Mail: hoehle@rossla.de

Ortschaft Wickerode

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
nach vorheriger Absprache unter
Tel.: 034651 29910 oder 0170 8127736

Die nächste Ausgabe erscheint am
Freitag, dem 25. August 2023
Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist:
Montag, der 14. August 2023
Annahmeschluss für Anzeigen ist:
Mittwoch, der 16. August 2023, 9.00 Uhr
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Veranstaltungstermine August + Anfang September 2023
Gemeinde Südharz mit den Ortsteilen:
Agnesdorf, Bennungen, Breitenstein, Breitungen, Dietersdorf, Dittichenrode, Drebsdorf, Hainrode, Hayn (Harz), Kleinleinungen, 
Questenberg, Roßla, Rottleberode, Schwenda, Stadt Stolberg (Harz), Uftrungen und Wickerode
Stand der Information: 28.07.2023
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Korrekturen, Ergänzungen und Meldungen neuer Veranstaltungen werden gern per E-Mail entgegengenommen: events@suedharz.
net

12.08. Lerchenfest-Gottesdienst Südharz OT Stolberg
11:00 Uhr in der Kulturkirche St. Martini gemeinde-suedharz.de/Veranstaltungskalender
12. - 13.08. Stolberger LERCHENFEST – historisches Stadtfest Südharz OT Stolberg
11:00 – 18:00 Uhr mit Händlern, Handwerkern & Spielleuten, gemeinde-suedharz.de/Veranstaltungskalender
Sa., abends Tanz im Marktbereich und in der Rittergasse www.stadt-stolberg.de
18.08. Dirk Großstück singt Reinhard Mey Südharz OT Stolberg
19:30 Uhr unterm Josephskreuz gemeinde-suedharz.de/Veranstaltungskalender

VVK: 10€, AK: 11€ info@bergstuebl-josephskreuz.de Tel. 034654/476
18.-20.08. UFSTOCK – Musik-Festival in Uftrungen Südharz OT Uftrungen

Neu! SCHLAGER-UFSTOCK gemeinde-suedharz.de/Veranstaltungskalender
Am 20.08. (15 - 19:00 Uhr) erstmals: UFSTOCK kids facebook.com/Uftstock

25./26.08. Volksfest in Schwenda Südharz OT Schwenda
gemeinde-suedharz.de/Veranstaltungskalender

26.08. „Internationale Fledermausnacht“ in der „Heimkehle“ Südharz OT Uftrungen
ab 12 Uhr mit Führung, Vortrag, Netzfang und Detektor-Runde gemeinde-suedharz.de/Veranstaltungskalender

Verpflegung Restaurant „Heimkehle“ www.bioreskarstsuedharz.de
Führungen in der Höhle: 12, 14, 16 und 18 Uhr
Vortrag: 19 Uhr
Netzfang und Detektorwanderung: ab 20 Uhr

26./27.08. 725 Jahre Agnesdorf, 1298 - 2023 Südharz OT Agnesdorf,
Heimatverein Agnesdorf gemeinde-suedharz.de/Veranstaltungskalender

27.08. Wanderung: Entlang des alten Bahndamms
14:00 Uhr nach Kelbra ins Knopfmuseum u. zurück

Bahnhof Berga, ca. 6 km; 3,5 Std./Belinda Hesse
27.08. 3 Plus 1 Chor und Solisten – 

Instrumental Südharz OT Stolberg
15:30 Uhr in der Kulturkirche St. Martini gemeinde-suedharz.de/Veranstaltungskalender
02.09. HUBERTUSMESSE zum HISTÖRCHEN Südharz OT Stolberg
17:00 Uhr in der Kulturkirche St. Martini gemeinde-suedharz.de/Veranstaltungskalender
03.09. HISTÖRCHEN
10:00–18:00 Uhr Stolberger Höfefest – Kulinarik trifft Kunst Südharz OT Stolberg

Spezialitäten, Kunst, Klang & Handwerk in www.stolberger-histoerchen.de
verschiedenen Höfen der Fachwerkstadt,
Großes Bläser-Konzert

01.04.2023 – 31.10.2023
Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen: 10:00–17:00 Uhr
Führungsbeginn: 10:00 | 12:00 | 14:00 und 16:00 Uhr
Aktuelle Öffnungszeiten: 
https://gemeinde-suedharz.de/schauhoehle-heimkehle/
Für die musealen Einrichtungen der Gemeinde Südharz steht 
jeweils ein begrenztes Eintrittskartenkontingent für die On-
linebuchung zur Verfügung auf:
shop.gemeinde-suedharz.de/shop/tickets
STADT- UND KULTURKIRCHE ST. MARTINI STOLBERG
Markt 1A, 06536 Südharz | Stadt Stolberg (Harz), Tel. (034654) 
855334
Montags geschlossen
Dienstag bis Freitag: 12:00–16:00 Uhr
Samstag und Sonntag: 12:00-17:00 Uhr
Führungen auf Anfrage

KUNSTHAUS AM MARKT
Markt 3, 06536 Südharz | Stadt Stolberg (Harz)
Informationen zur Wiederöffnung sowie zu Sonderöffnungen 
im Rahmen von Veranstaltungen oder Kleingruppen finden 
Sie auf: www.verwaltungstolberg.de/kunsthaus
ANDERSWELTTHEATER/MÄRCHENCAFÉ
Markt 2, 06536 Südharz | Stadt Stolberg (Harz), 
Tel. (034654) 10550,
E-Mail: info@anderswelt-theater.de
Den aktuellen Spielplan finden Sie auf:
 www.anderswelt-theater.de/spielplan.php
BIOSPHÄRENRESERVATSVERWALTUNG
KARSTLANDSCHAFT SÜDHARZ
Hallesche Str. 68a, 06536 Südharz | OT Roßla, 
Tel. (034651) 298890
E-Mail: Poststelle-RLA@biores.mwu.sachsen-anhalt.de
Informationen zu Veranstaltungen und geführten Wanderun-
gen finden Sie auf: 
www.biosphaerenreservat-karstlandschaft-suedharz.de

Termine und Informationen
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08. - 10.09. 3. Bennunger Traktorentreffen Südharz OT Bennungen
gemeinde-suedharz.de/Veranstaltungskalender
facebook.com/HeiKuBennungen

09.09. Tanz in den Herbst – mit „AUSWÄRTSSPIEL“ Klaus Herzberg
20 Uhr Musik/Tanz/Konzert auf der Waldbühne 

Stolberg
Südharz OT Stolberg

gemeinde-suedharz.de/Veranstaltungskalender
10.09. TAG des OFFENEN DENKMALS Südharz OT Stolberg
10:00 – 17:00 Uhr Stadt-, Schloss- u. Museumsführungen gemeinde-suedharz.de/Veranstaltungskalender

Feinsilbermedaillen prägen in der 
ALTEN MÜNZE

tag-des-offenen-denkmals.de

Gottesdienste im August
Sonntag, den 13.08.2023 (10. So. n. Trinitatis)
Rottleberode, 9.30 Uhr
Rodishain, 11.00 Uhr
Donnerstag, den 17.08.2023
Seniorenresidenz/Tagespflege Stolberg, 10.00 Uhr
Sonntag, den 20.08.2023 (11. So. n. Trinitatis)
Breitenstein, 9.30 Uhr
Hayn, 11.00 Uhr Stolberg Kirche, 14.00 Uhr
Sonntag, den 27.08.2023 (12. So. n. Trinitatis)
Rottleberode, 9.30 Uhr
Stempeda, 11.00 Uhr
Straßberg, 14.00 Uhr

Foto: © C. Giese

Pressemitteilungen

PRESSEMITTEILUNG

AndersweltTheater eröffnet  
neue Spielzeit zu alten Preisen
Es geht wieder los im AndersweltTheater Stolberg! Die neue 
Spielzeit wird am Donnerstag, dem 17.08. um 19.30 Uhr eröff-
net mit den beliebten Geschichten des Seemann Kuttel Dad-
deldu, der Kunstfigur, die Joachim Ringelnatz bereits 1920 zum 
Seemannsleben erweckte. „Die Hafenkneipe“ heißt der Abend, 
der dem ausgesprochen vielseitigen Satiriker, Schriftsteller, See-
mann, Tabakhändler ... gewidmet ist. Heitere Geschichten aus 
aller Herren Länder und dazu das maritime Menü begeistern die 
Besucher des kleinen Theaters in der Europastadt immer wieder.
Das Künstlerehepaar Christiane und Mario Jantosch bieten 
auch in der neuen Saison wieder alles aus eigenen Händen und 
Köpfen. Dazu gibt es, wie gewohnt, die fantasievoll gestalteten 
Themenmenüs aus der Küche des Märchencafés. Besondere 
Wünsche werden nach vorheriger Absprache gern erfüllt. (ve-
getarische Speisen, Unverträglichkeiten etc,) Mit viel Vorfreude 
und guten Ideen starten sie gleich mit vier Abenden hintereinan-
der. Am Freitag singt Mario Jantosch „Lieder an einem Sommer-
abend“ von sich und anderen, bei schönem Wetter im Cafégar-
ten. Am Samstag geht es dann auf Italienreise mit Liedern vieler 
Genres und Texten von Goethe, Heine, Mark Twain und anderen, 
die das „Land wo die Zitronen blüht“ so wunderbar beschrieben 
haben. Diese Abende beginnen um 19.30 Uhr.
Erinnerungen an die Kulturszene der DDR gibts am Sonntag, 
den 20.08. - dann aber bereits um 17.30 Uhr - mit dem Program 
„Im Kessel: Buntes“.
Entgegen der allgemeinen Kostenerhöhungen haben sich die 
Jantoschs entschlossen, die Preise der vergangenen Saison 
beizubehalten. „Wenn die Gäste uns treu bleiben und unsere 
Veranstaltungen zahlreich besuchen, werden wir die Mehraus-
gaben versuchen zu kompensieren, ohne das gewohnte Niveau 
herunterzufahren.“ So die Aussage der Theaterleute.
Kartenbestellungen unter www.anderswelt-theater.de oder 0173 
3816897
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Pressetext

23. Stolberger Lerchenfest - Historisches Stadtfest
Am zweiten Wochenende im August, am 12. und 13.08.23, an beiden Tagen von 10 – 18 Uhr, werden in Stolberg die Brat-
pfannen glühen und es geht wieder um die Wurst!
Die Stolberger Lerchen, eine Spezialität und besondere Gaumenfreude, stehen zum 23. Mal im Mittelpunkt des histori-
schen Stadtfestes im Marktbereich und in der Rittergasse.
Samstag und Sonntag, den 12.08. und 13.08.2023, freuen wir uns auf ein tolles Programm: Händler und Handwerker/
Kunsthandwerker, Musiker und Musikanten unterhalten und laden Samstagabend zum Tanz ein.
Samstag, 11 Uhr begrüßen und eröffnen die Kiepenfrau Elke und Ortsbürgermeister Ulrich Franke gemeinsam mit den 
Stolberger Jagdhornbläsern.
Ab 12:30 Uhr ist das Saxophon-Quintett Saxo Five mit bekannten Melodien in neuem Sound zu erleben. Ab 15:30 Uhr 
sorgen Meisterjodler Andreas Knopf und Martina für Stimmung und auch die Kleinsten, die HARZZWERGE der KITA 
Stolberg gestalten das Programm am Nachmittag mit. Die Auerbergsänger sind dabei und Patrick Duda, Solist der 
„Sösespatzen“ aus Osterode.
Fehlen dürfen natürlich auch nicht Fleischermeister Mansfeld und seine Frau, die seinerzeit die Lerchen, zusammen 
mit Nordhäuser Doppelkorn den hohen Herrschaften ins Feldlager nach Frankreich schickten, unsere Juliana sowie die 
Stolberger Kiepenfrau Elke Franke, die an beiden Tagen durch das Programm führen wird. Für den „guten Ton“ und 
Beleuchtung sorgt DJ Lutz „music on tour“ und lädt Samstagabend ab 18:30 Uhr zum Tanz mit Wunschmusik in den 
Sommerabend ein.
Zahlreiche Händler, Handwerker und Kunsthandwerker bieten ihre Waren an. Kunst & Keramik, Holzartikel, Kunstgewer-
be, Korbmacherwaren, Schmuck, Geschenke, Antikes, Imkereiprodukte, Silberwaren, Holzschnitzereien, Malerei & Bilder, 
Süßwaren, Zwiebelzöpfe & Floristisches, Malerei & Grafik, Echte Stolberger FRESSSÄCKE, Kinderspaß mit dem BIORES, 
Hüpfburg, historische Spiel-Stände und ein handbetriebenes Karussell ...
Am Sonntag, ab 11.15 Uhr, spielen die Musikanten des KYFFHÄUSERLAND-ORCHESTERS zum Frühschoppen zünf-
tige Blasmusik.
Die Auswertung des Blumenwettbewerbes 2023 findet am Sonntagmittag statt und wir sind schon mal gespannt, wer 
dieses Jahr die Preisträger sein werden. Die Gewerbetreibenden von Stolberg (Werbe- und Verkehrsgemeinschaft Stol-
berg (Harz) e. V.) haben wieder schöne Preise zur Verfügung gestellt und die besten blumengeschmückten Häuser und 
Grundstücke in Stolberg ausgewählt.
Am Sonntagnachmittag freuen wir uns auf Musik mit der Harzer Band aus Braunlage „90 Grad“ und Johannes Jünger 
mit Live-Musik und bekannten Oldies.
An beiden Tagen wird von 11 - 16 Uhr im Museum ALTE MÜNZE am großen Balancier geprägt, natürlich unsere 
Feinsilbermedaillen und man kann den Münzgesellen beim Prägen zuschauen und sich seine ganz eigene Medail-
le prägen lassen, zum Beispiel die Jahresmedaille 2023, die in diesem Jahr der Hochzeit Thomas Müntzers mit 
Ottilie von Gersen 1523 in Allstedt gewidmet ist.
Samstag und Sonntag kostet es einen kleinen Wegezoll: an den Zugängen zum Marktbereich und in der Rittergasse. 
Kinder sind natürlich frei.
Für die Kinder gibt es in diesem Jahr etwas Besonderes: die Gruppe „Federwolf“ präsentiert sich mit einem histori-
schen, handbetriebenen Karussell, mit Fässern als Gondeln und es gibt historische Spiel-Stände: z.B. das Ratten-
werfen: Helft dem Burgkater Erwin, die Ratten im Keller zu fangen und versucht, die Stoffratten in die Fallen zu werfen. 
Ein lustiges Spiel für Groß und Klein. Für das Katapultschießen wird ein Schießstand mit kleinen Katapulten aufgebaut.
Außerdem ist lädt Info- und Bastelstand des BIORES Karstlandschaft Südharz zum Basteln und Malen ein, es gibt 
Süßwaren und Holzschnitzen für Kinder und eine Hüpfburg ist auch dabei ….
Auch ein Spaziergang in Stolberg entlang der anderen Gassen und Gässchen lohnt sich. Im Werksverkauf der Traditions-
konditorei FRIWI lohnt sich ein Besuch zum Probieren, Kaffee genießen im Werkscafé und Plätzchen kaufen.
Vielleicht denken Sie auch jetzt schon an Weihnachten und wollen einen echten Herrnhuter Stern im Porzellan- und 
Geschenke-Geschäft in der Niedergasse aussuchen oder in den Cafés, Lädchen, Eisdielen und kleinen Restaurants, in 
gemütlichen Kaffee- und Biergärten im Ort verweilen.
Ein Hinweis noch für Besucher, Autofahrer und Einwohner: wie jedes Jahr ist die Rittergasse ab Markt bis zu „Son-
jas Café“ am Samstag und Sonntag für den Autoverkehr gesperrt (außer Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge). Wir 
bitten dies zu beachten und danken für Ihr Verständnis.
Eine Umleitung ist ab Bahnhof über das Hainfeld ausgeschildert, um in den hinteren Bereich der Rittergasse, zum Park-
platz am Rittertor (kostenfreier Parkplatz) zu gelangen.
Kostenfrei stehen die Parkplätze im Kalten Tal und am Bahnhof für Gäste zur Verfügung sowie der kostenpflichtige Park-
platz am Seigerturm, Niedergasse 1.
Änderungen vorbehalten!
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Harzgerode 039484–42 879  •  Straßberg 039489–278 
www.bestattungen-malek.de

Persönlich – Menschlich – Feinfühlig

In traurigen Momenten 
sind wir für Sie da. 

Hilfe in 
schweren Stunden

Einzigartige Wünsche Anzeige 

erfordern eine besondere Vorsorge
Im November werden traditionell die Gräber verstorbener An-
gehöriger besucht. Der Trauermonat regt viele Menschen aber 
auch dazu an, über die eigene Vergänglichkeit nachzudenken 
und über die Frage, wie man selbst beigesetzt werden möchte. 
Die Bestattungskultur ist inzwischen sehr vielfältig geworden. 
Man kann seine letzte Ruhestätte im Wald finden oder entschei-
den, dass die Urne mit der Asche dem Meer übergeben werden 
soll. Bei einzigartigen Wünschen kommen auf die Angehörigen 
allerdings oft auch Kosten zu. Wer zu Lebzeiten eine Vorsorge 
für den eigenen Sterbefall betreibt, entlastet die Hinterbliebenen 
doppelt: Sie müssen die Kosten der Bestattung nicht tragen und 
sind von der Entscheidung über Form und Ablauf befreit. Die 
Vorsorge für den Todesfall ist umso wichtiger, wenn man sich zu 
Lebzeiten für eine besondere Form des Gedenkens entscheidet: 
einen Erinnerungsdiamanten.
Den Hinterbliebenen wird mit einem Erinnerungsdiamanten eine 
spezielle und unvergängliche Erinnerung über Generationen 
weitergegeben. Er ist ein Symbol der Liebe, Verbundenheit und 
Wertschätzung. Bereits zu Lebzeiten kann man Größe, Anzahl 
und den passenden Schliff auswählen, die Angehörigen erhalten 
nach dem Tod den oder die Diamanten. Das Verfahren zur Um-
wandlung der Kremationsasche in einen synthetischen Edelstein 
wurde vor 15 Jahren in der Schweiz entwickelt. Dabei werden 
die Asche oder auch die Haare von Verstorbenen transformiert 
und erzielen identische physikalische und chemische Eigen-
schaften wie die des in der Natur gewachsenen Diamanten. 

djd 63044

Foto: djd/Algordanza Erinnerungsdiamanten

„Die Trauer hört niemals auf, sie wird ein Teil unseres Lebens. 
Sie verändert sich und wir ändern uns mit ihr.“

So wie über 150 Mitarbeiter 
an unseren Druckerei-
Standorten in ...

04916 Herzberg 
(Brandenburg)
An den Steinenden 10

36358 Herbstein 
(Hessen)
Industriestraße 9 – 11

54343 Föhren 
(Rheinland-Pfalz)
Europa-Allee 2

Mit uns erreichen  
Sie Menschen.

www.wittich.de

Sei Stolz 
auF DaS, 

waS Du tuSt.
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WOHNEN IN IHRER  
REGION

suchen
und

finden

Mit Home Staging die Immobilie  Anzeige

„aufhübschen“
Bereits seit den 1970er Jahren wird in den USA „Home Staging“ 
angewendet, um Immobilien an den Mann oder die Frau zu brin-
gen. Home Staging wird das professionelle Herrichten und Prä-
sentieren von Räumen einer Immobilie oder kompletten Immo-
bilien zur Verkaufsförderung genannt. Diese Adaption umfasst 
den gezielten Einsatz von Möbel, Farbe, Licht und Fußboden-
gestaltung.
Seit den 1990er Jahren hat sich Home Staging als eigener Betä-
tigungs- und Geschäftsbereich für Designer und Innenarchitek-
ten herausgebildet. In den letzten Jahren ist Home Staging auch 
in anderen Ländern, u.a. Schweden und Großbritannien populär 
geworden, wo es auch Property Presentation oder Property Styling 
genannt wird. Übliche Techniken des Home Staging sind das 
Entrümpeln der Wohnung, das Umstellen von Möbeln, das Ent-
fernen persönlicher Dinge wie Fotos, Urkunden oder religiöse 
Symbole, das Streichen der Wände in neutralen Farben sowie 
der Einsatz von neuen oder gemieteten Möbeln und Wohnac-
cessoires. Dabei arbeiten professionelle Home Stager vom Ma-
ler bis zum Gärtner mit den entsprechenden Gewerken zusam-
men, um alles aus einer Hand anzubieten.
Home Staging hat sich laut Umfragen unter US-Immobilien-
maklern zum entscheidenden Erfolgsfaktor beim Verkauf von 
Immobilien entwickelt. Durch die optimale Vorbereitung der Im-
mobilie wird eine Wertsteigerung von bis zu fünfzehn Prozent 
erzielt - und dieses in einem wesentlich kürzeren Zeitraum, so 
die Expertenmeinung.
Viele der Home Stager in Deutschland gehören der DGHR (Deut-
sche Gesellschaft für Home Staging und Redesign e.V.) an. Die-
se bietet Ausbildungskurse und versucht, eine Zertifizierung für 
die Berufsgruppe zu entwickeln. Die Mitglieder der Gesellschaft 
müssen einen Ehrenkodex unterzeichnen, indem sie sich unter 
anderem verpflichten, beim Home Staging keine Baumängel 
und Schäden zu überdecken.

Bebauungsplan der Gemeinden Anzeige

Im Bebauungsplan der Gemeinden werden die Planungen ein-
zelner Teilgebiete oder auch eines gesamten Plangebietes kon-
kret festgelegt. Dazu gehören unter anderem Bestimmungen 
über die Höchstzahl der Wohnungen in Gebäuden, die Dach-
form, maximale Anzahl der Geschosse, die Bauweise, Flächen 
für Versorgungsanlagen und Anpflanzungen. Vor dem Kauf eines 
Baugrundstückes sollte man deshalb bei den Gemeinden den 
Bebauungsplan einsehen. Bauherren haben bei Bauvorhaben 
keinen rechtsverbindlichen Anspruch auf Ausnahmen und Be-
freiungen. Diese gewähren die Gemeinden nur in seltenen Aus-
nahmefällen.
Gemeinden müssen nicht für das gesamte Gemeindegebiet 
einen Bebauungsplan erstellen. Auch müssen nicht alle Arten 
der zukünftigen Nutzung festgelegt sein. Häufig wird ein Bebau-
ungsplan nur für Neubau- oder Gewerbegebiete erstellt. Dort 
also, wo die Gemeinde Einfluss auf die städtebauliche Entwick-
lung nehmen will. Liegt ein Grundstück zum Beispiel in einem 
Altbaugebiet oder in einer Baulücke, gibt es häufig auch keinen 
Bebauungsplan. Ist dies der Fall, gilt das Baugesetzbuch (§34). 
Es regelt allgemein die Zulässigkeit von Bauvorhaben innerhalb 
geschlossener Ortschaften.

Wichtiger Schritt zum eigenen Heim Anzeige

Ein wasserdichter Bauvertrag ist der erste wichtige Schritt auf 
einem stressfreien Weg zum eigenen Heim. Ungemach droht 
aber auch während der Bauphase: Nach einer Studie des Insti-
tuts für Bauforschung e.V. (IfB) Hannover ist die Mängelhäufigkeit 
beim Bau nach wie vor hoch. Zwischen 11.000 und 12.000 Euro 
sparen Bauherren nach dieser Studie durch eine baubegleitende 
Qualitätskontrolle, überdies vermeiden sie Spätschäden, die oft 
erst nach Jahren offenkundig werden. Ein unabhängiger Bau-
herrenberater kann Mängel rechtzeitig feststellen und sie früh-
zeitig beheben lassen.
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Willkommen bei uns.
Wir suchen Pfl egefachkräfte. 
Werden Sie Teil unseres Teams in Neustadt!

Alle Infos unter:

doceins.de/neustadt/karriereportal
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19. August 2023 | ab 19 Uhr

Im Rahmen der Abschlussveranstaltung
„ROSE tri
t KUNST“ werden die Kunstobjekte

spektakulär illuminiert und mit
ausgefeilten Lichttechniken inszeniert.

Lichterglanz

Rosenparkim

Finissage mit Live-Musik

HarzHotel Güntersberge
Marktstraße 24
06493 Harzgerode / OT Güntersberge
Tel.: (039 488) 7924-0 | Fax: (039 488) 7924-10
Internet: www.harzhotel-guentersberge.de
E-Mail: info@harzhotel-guentersberge.de

Geschenkidee

Restaurant
täglich ab 12:00 durchgehend warme Küche

Kaffee & Kuchen, regionale und saisonale Speisen,
Sommerterrasse

Reichhaltiges Frühstücksbuffet 
auch wenn Sie keine Hotelgäste sind.

15,00 € p. P., täglich zwischen 07:30 – 11:00 Uhr,  
auf Vorbestellung.

Unser Restaurant ist täglich ab 12:00 Uhr geöffnet.

Komm in unsere Stadt
AUGUST

Kulinarik und Bewegung Anzeige

Bewegung in der Natur ist mindestens ebenso im Trend wie 
gutes, gesundes Essen und Trinken. Was liegt also näher, als 
beides miteinander zu verbinden? Die Tourismusorganisationen 
haben sich in den meisten Regionen mit den Gastronomiebetrie-
ben zusammengetan und entsprechende Routen ausgearbeitet. 
Fast jede Gemeinde präsentiert ihren Gästen ein Rad- und Wan-
derwegenetz mit reichlich Einkehrmöglichkeiten. Davon profi-
tiert man als Einheimischer natürlich genauso. Zudem hat man 
den Vorteil, diese gelungene Kombination von Bewegung und 
Kulinarik auch außerhalb der überfüllten Zeiten – etwa in der Fe-
rienzeit – wahrnehmen zu können. Erkundigen Sie sich bei Ihrer 
Gemeinde oder regionalen Tourismusorganisation nach neuen 
Routen und Einkehrtipps. So werden Sie auch als Einheimischer 
wieder neue Perspektiven Ihrer Heimat entdecken, die die Frei-
zeit aufwerten. Und wer sich  zu Fuß oder mit dem Fahrrad be-
wegt, braucht auch auf das eine oder andere Gläschen Wein 
nicht zu verzichten, ohne gleich auf dem Nachhauseweg den 
Führerschein zu riskieren. Doch Achtung: Auch das Fahrrad gilt 
als Verkehrsmittel, das nur nüchtern bewegt werden sollte.
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Bergsee

Beispiel DoppelzimmerBeispiel Doppelzimmer

Swinemünde
Vollpension zubuchbar

10 % Ermäßigung
bei Buchung bis 90 Tage vor Anreise

Beispiel Doppelzimmer Standard

Ultra All Inclusive zubuchbar

Bsp. DZ Komfort Haupthaus
(gg. Aufpreis)

Harz 
Hotel Habichtstein in Harzgerode

Ihr Hotel erwartet Sie mit drei
Gebäuden und bietet ein Restaurant, Gebäuden und bietet ein Restaurant, 
einen Aufzug und einen Wellness-
bereich im Badehaus mit Hallenbad, bereich im Badehaus mit Hallenbad, 
Finnischer Sauna, Bio-Sauna u. v. m.

Für Sie inklusive: 
2 / 3 / 4 / 7 Übernachtungen
Verpflegung: Halbpension
 Wellnessbereich mit Hallenbad, 

Finnischer Sauna, Bio-Sauna, 
Erlebnisduschen und Ruheraum

WLAN
Hotelparkplatz (n. Verfügbarkeit)

TERMINE & PREISE
in € / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 2 3 4 7

01.11. - 20.12.23,  
03.01. - 30.03.24 149 219 269 479

07.08. - 31.10.23 169 239 319 539

Einzelzimmerzuschlag: 30 €/Nacht  
Kurtaxe: ca. 1,80 € pro Person/Nacht

Ihr Hotel liegt am Fichtelberg und 
begrüßt Sie mit Restaurant, Lounge, begrüßt Sie mit Restaurant, Lounge, 
Fahrradkeller, Spielplatz, Aufzug und 
einem Wellnessbereich mit Sauna-
haus, Erlebnisduschen u. v. m.

Für Sie inklusive: 
 3 / 5 / 7 Übernachtungen
Verpflegung: Halbpension
1 Flasche Wasser pro Zimmer
1 x Kaffee- und Kuchenbuffet
 Nutzung des Wellnessbereichs
WLAN10 € Wellnessgutschein 

pro Vollzahler

TERMINE & PREISE
in € / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 3 5 7

03.09. - 28.09.23,  
05.11. - 23.11.23 139 229 279

09.08. - 02.09.23,  
29.09. - 04.11.23 159 259 329

24.11. - 15.12.23 189 289 369

Einzelzimmerzuschlag: 20 €/Nacht  
Kurtaxe: ca. 3 € pro Person/Nacht

Erzgebirge 
Hotel Alpina Lodge OberwiesenthalHotel Alpina Lodge Oberwiesenthal

Polnische Ostsee 
Hotel Atol Spa in Swinemünde

Ihr Hotel liegt im schönen Kurviertel
von Swinemünde, ca. 200 m vom von Swinemünde, ca. 200 m vom 
Sandstrand entfernt. Es umfasst Sandstrand entfernt. Es umfasst 
Restaurant, Bar, Lobby, Fitnessraum, 
Fahrradverleih und Wellnessbereich.
Für Sie inklusive: 
 5 / 7 Übernachtungen
Verpflegung: Halbpension
 Wellnessbereich mit Hallenbad, 

Whirlpool, Sauna, Dampfbad und 
FitnessraumFitnessraumWLANWLANu. v. mu. v. m

TERMINE & PREISE
in € / Person im DZ Standard

Saison Anreise täglich
Nächte 5 7

01.11. - 10.12.23 229 309

01.10. - 31.10.23 329 449
01.09. - 30.09.23,
11.12. - 23.12.23 389 549

07.08. - 31.08.23 489 679

Einzelzimmerzuschlag: 15 €/Nacht
Kurtaxe: ca. 1,40 € pro Person/Nacht

Ihr Hotel befindet sich idyllisch am 
Waldrand. Es besteht aus mehreren 
Gebäuden und verfügt u. a. über ein a. über ein 
Restaurant, Bar, Lobby mit Kamin 
sowie Bade- und Wellnesslandschaft.

Für Sie inklusive: 
  3 / 5 / 7 Übernachtungen
Verpflegung: All Inclusive
 Badelandschaft mit Hallenbad, 

Whirlpool und Außenpool 
(saisonal)WLAN

Informationen über die Region
Hotelparkplatz (n. Verfügbarkeit)
 u. v. m. bei Buchung von Ultra 

All Inclusive (15 € p. P./Nacht)

TERMINE & PREISE
in € / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 3 5 7

12.11. - 18.12.23 149 239 339
05.11. - 11.11.23,  
19.12. - 21.12.23 169 279 389

11.09. - 29.09.23,  
04.10. - 04.11.23 199 329 459

18.08. - 10.09.23,  
30.09. - 03.10.23,  
22.12. - 25.12.23

229 379 529

Einzelzimmerzuschlag: 12 €/Nacht  
Kurtaxe: ca. 1 – 2 € pro Person/Nacht

Bayerischer Wald 
Burghotel am Hohen Bogen in Neukirchen beim Heiligen BlutBurghotel am Hohen Bogen in Neukirchen beim Heiligen Blut

Reise-Code: viha

3 Tage inkl. Halbpension

schon ab 5149,–
Reise-Code: beob

4 Tage inkl. Halbpension

schon ab 5139,p. P.–

Reise-Code: atsw

6 Tage inkl. Halbpension

schon ab 5229,p. P.–
Reise-Code: buai

4 Tage inkl. All Inclusive

schon ab 5149,p. P.–

Weitere Angebote fi nden Sie auf reisenaktuell.com
oder einfach den QR-Code scannen und buchen!

Weitere Termine und Informationen bzgl. Zuschlägen, zusätzlichen Zimmerkategorien, 
Inklusivleistungen, Kinderermäßigungen, Mitnahme von Hunden usw. fi nden Sie 
auf reisenaktuell.com. Mit Erhalt der Reisebestätigung wird eine Anzahlung in Höhe 
von 20 % des Reisepreises fällig. Die Restzahlung ist 30 Tage vor Abreise zu tätigen.
Veranstalter: Reisen Aktuell GmbH, In den Weniken 1, 56070 Koblenz

Beratung & Buchung

0261 - 29 35 19 73 und in Ihrem Reisebüro

Mo. – Fr. 8 – 19 Uhr; Sa., So. u. Feiertage 10 – 19 Uhr

Bequem online 
buchen auf
reisenaktuell.com
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gepr. Restaurator im Tischlerhandwerk · Meisterbetrieb seit 1978

• Fenster und Türen 

• Treppen

• Möbel und Innenausbau

• Restaurierung und Denkmalpflege

www.weckner-tischlerei.de · Tel.: 034651 93262

TISCHLEREI WECKNER GMBH

HOLZMANUFAKTUR UND RESTAURIERUNGSWERKSTATT

Hallesche Str. 53 · 06536 Südharz/OT Roßla

Kommen Sie zu uns:
Kachstedter Weg 1
06528 Wallhausen
OT Riethnordhausen

Tel.: 034656 550 0
Fax: 034656 550 22

info@heitec-riocycling.de
www.heitec-riocycling.de

Ihr Entsorgungsfachbetrieb
Annahme von Wertstoffen sowie Containerdienst

Papier & Pappe · Bauschutt & gem. Bau- & Abbruchabfälle · Folien & Kunststoffe
Schrotte & Buntmetalle · Elektronikschrott · Sperrmüll, Holz & Grünschnitt

Ihre Medienberaterin vor Ort

Wie kann ich Ihnen helfen?

03535 489-175
lisa.laurig@wittich-herzberg.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Lisa-Marie Laurig

Ich bin für Sie da...

KOMM IN UNSER TEAM!

Los geht’s.

 ❱ Arbeitsschwerpunkte | Verkauf:
• Verkauf von Anzeigen und Medialeistungen 
• Verkauf crossmedialer Produkte
•  Betreuung des bestehenden Kundenstammes 

sowie Neukundenakquise
•  Beratung telefonisch oder vor Ort
•  Angebotserstellung per E-Mail
• in Vollzeit

 ❱ Das ist genau der Job nach  
dem Sie suchen?

IHR FACHMANN
vor Ort

Eigentum gegen mögliche Schäden  Anzeige

absichern
Gefühlt geschieht es immer am Abend, am Samstag oder Sonn-
tag: Man sperrt sich aus der Wohnung oder dem Haus aus. Bei 
winterlichen Minusgraden versagt die Heizung ihren Dienst. Oder 
am Sonntag sind plötzlich Rohre oder die Toilette verstopft. Alle 
Ereignisse haben eines gemeinsam: Sie sind nicht nur ärgerlich, 
sondern ihre schnelle „Behandlung“ durch einen Experten kann 
richtig teuer werden. Das gilt für den Schlüsselnotdienst ebenso 
wie für den Heizungsservice. Die klassische Hausratversicherung 
kommt für solche Fälle nicht auf - als Ergänzung zur Hausratpoli-
ce kann deshalb ein sogenannter Wohnungs-Schutzbrief sinnvoll 
sein. Solche Schutzbriefe werden von vielen Versicherungsunter-
nehmen unter verschiedenen Namen angeboten. Wer einen sol-
chen Vertrag abschließt, erhält als Betroffene schnelle und unbü-
rokratische Hilfe im Notfall. Der Versicherer vermittelt Handwerker 
oder Dienstleister und übernimmt die Kosten bis zur jeweils ver-
einbarten Höhe. Der Haus- und Wohnungs-Schutzbrief kann für 
die selbstbewohnte Wohnung oder das selbstbewohnte Einfami-
lienhaus abgeschlossen werden. djd 66926n


